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Interpellation Fraktion FDP.Die Liberalen: Anwendung und Berechnung Erschliessungs-

beiträge (02.09.2020)  

 

Die Regierung wird angefragt zu beantworten, ob die kantonale Verordnung über Grundeigentü-

merbeiträge und –gebühren vom 03.07.1978 (Stand 01.03.2013), welche die Finanzierung von Er-

schliessungsanlagen regelt, insbesondere bei der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, noch 

zeitgemäss ist, respektive nicht zu einer ungerechten finanziellen Belastung der betroffenen Grund-

eigentümer führt. Die erwähnte Verordnung legt in folgenden Paragraphen fest:  

§ 14, dass bei Verkehrsanlagen Nettoanlagekosten, bei Abwasserbeseitigungs- und Wasserversor-

gungsanlagen hingegen Bruttoanlagekosten für die von den Grundeigentümern zu übernehmen-

den Erschliessungskosten massgebend sind.  

§ 28, dass Grundeigentümer bei der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung nebst dem Er-

schliessungsbeitrag noch eine einmalige Anschlussgebühr und in der Folge wiederkehrende Benüt-

zungsgebühren zu entrichten haben.  

§§ 42, 44 und 46, dass für Strassen je nach Kategorie mindestens 40% bis 80%, für Kanalisationslei-

tungen mindestens 70% und für Wasserleitungen mindestens 70% der Erstellungskosten zu bezah-

len sind. Die Gemeinden können in ihren Reglementen einen höheren Beitragssatz festlegen.  

§§ 10-12, dass die Erschliessungskosten im Rahmen eines Beitragsplanes auf die einzelnen Grund-

stücke oder Grundstücksteile nach ihrer massgebenden Fläche zu verteilen sind, wobei unterschied-

liche Ausnützungsziffern, Bautiefen und Eckgrundstücke zu berücksichtigen sind.  

Beim Neubau einer Wasserversorgung in einer Gemeinde des Kantons Solothurn gab es viele Ein-

sprachen. Einige Einsprachen haben sich auf die gesetzlich verankerte, für Laien nicht nachvollzieh-

bare Berechnungsart sowie auf die grosse finanzielle Belastung bezogen und diese scharf kritisiert. 

Die unterschiedliche Behandlung je nach Bautiefe oder Lage eines Grundstückes ist für die Bevölke-

rung nicht nachvollziehbar.  

 

In diesem Zusammenhang bitten wir die Regierung um Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie berechnen die umliegenden Kantone Bern, Aargau, Baselland, Baselstadt und Jura die Er-

schliessungsbeiträge für die Grundeigentümer? 

2. In welchen Kantonen werden nebst Erschliessungsbeiträgen zusätzlich Anschlussgebühren einge-

fordert?  

3. Warum wendet der Kanton Solothurn als einziger Kanton eine andere Berechnungsmethode an?  

4. Seit wann wird diese Berechnungsmethode angewandt?  

5. Gab es viele Beschwerden, bei denen sich Grundeigentümer aufgrund der kantonalen Berech-

nungsart ungerecht behandelt fühlten?  

6. Ist es korrekt, wenn die gleiche Generation die Erstellungskosten (Erschliessungsbeiträge) und 

die Kosten einer zukünftigen Erneuerung (Anschlussgebühren) tragen muss?   

7. Wie könnte mit einer Gesetzesanpassung eine gerechtere neue Berechnungsmethode eingeführt 

werden? Welche Anpassungen wären nötig?  

8. Kann der Regierungsrat sich eine neue Berechnungsart analog der umliegenden Kantone vor-

stellen?  

 

Begründung 02.09.2020: Im Vorstosstext enthalten. 
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